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Recht/Gesetz/Politik 
 
Information des Gesundheitsamts zu Wiederzulassungen zu Gemeinschaftseinrichtungen 
 
Das Gesundheitsamt hat mit Schreiben vom 12.11.2018 alle Einrichtungsleitungen und Kinderärzte über 
die aktuellen Meldepflichten und Wiederzulassungsempfehlungen zu Gemeinschaftseinrichtungen 
informiert. Insbesondere wird erläutert, wann ein ärztliches Attest erforderlich ist zur Wiederzulassung. 
Da ein ärztliches Attest in der Regel mit Kosten für die Eltern verbunden ist, ist Teil des Schreibens des 
Gesundheitsamtes ein Formular mit der Bezeichnung „Elternerklärung“. In diesem können Eltern mit 
ihrer Unterschrift bestätigen, dass laut Auskunft des behandelnden Arztes eine Weiterverbreitung der 
Erkrankung, wegen der das Kind vorgestellt wurde, nicht mehr zu befürchten ist. In diesen Fällen ist kein 
vom Arzt ausgefülltes Attest erforderlich.  
 
Das Aufnahmeheft für katholische Tageseinrichtungen für Kinder sieht solch eine „Unbedenklichkeitser-
klärung“ mit Anhang 8 bereits vor. Bitte verwenden Sie daher in solchen Fällen auch weiterhin die 
Vorlage, die Bestandteil des Aufnahmeheftes ist.  
 
 
Broschüre KVJS – Schutz von Kindern in Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg 
 
Der Kommunalverband für Jugend und Soziales hat mit Stand Oktober 2018 eine Broschüre veröffent-
licht zum Thema Schutz von Kindern in Kindertageseinrichtungen. Konkret handelt es sich dabei um 
Handlungsleitlinien bei Meldungen nach § 47 SGB VIII, wonach der Träger dem KVJS u. a. unverzüglich 
Ereignisse oder Entwicklungen zu melden hat, die geeignet sind, das Wohl der Kinder zu beeinträchti-
gen (§ 47 Satz 1 Ziffer 2). In der Broschüre informiert der KVJS über das entsprechende Verfahren und 
stellt im Anhang ein Meldeformular zur Verfügung. Die Broschüre des KVJS finden Sie unter folgendem 
Link als PDF-Datei: https://www.kvjs.de/fileadmin/publikationen/jugend/Schutz-von-Kindern.pdf 
 
(Hinweis: Wie in den Leitungskonferenzen angekündigt, steht die Fertigstellung einer Arbeitshilfe des 
Diözesan-Caritasverbands zum Thema Kinderschutz kurz bevor. Sobald diese Arbeitshilfe erhältlich ist, 
werden Sie entsprechend informiert.)  
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Kirche/Caritas 
 
Schadensverhütung beim Umgang mit heißen Flüssigkeiten in Kindergärten 
 
Das Erzbischöfliche Ordinariat hat im Amtsblatt Nr. 22/2018 Hinweise zur Schadensverhütung beim 
Umgang mit heißen Flüssigkeiten in Kindergärten veröffentlicht. 
Die Träger der Kindergärten und die in den Einrichtungen beschäftigten Fachkräfte sind dafür verant-
wortlich, dass die Umgebung der im Kindergarten betreuten Kinder sicher ist. Laut Aussage des 
Erzbischöflichen Ordinariats gehören zu den Unfallarten, die bei Kindern trotzdem am häufigsten 
vorkommen – nach Stürzen, Zusammenstößen und Schnittverletzungen – auch Verbrennungen und 
Verbrühungen. 
Aufgrund eines bedauerlichen Unfalls im Zusammenhang mit der Zubereitung von heißen Getränken in 
einem Kindergarten weist das Erzbischöfliche Ordinariat auf nachfolgende Hinweise zu Risiko- bzw. 
Unfallverhütung hin und bittet um strikte Beachtung: 
 

• Für die Zubereitung und Aufbewahrung von heißen Flüssigkeiten dürfen ausschließlich für diesen 
Zweck geeignete, hitzebeständige Gefäße verwendet werden. Insbesondere Glaskannen müssen 
für diese thermische Beanspruchung geeignet sein. Auch kleine Beschädigungen können beim 
Einfüllen von heißen Getränken zum Platzen der Glaskannen führen und sind daher auszutau-
schen. 

 
• Auch bei bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Gefäße laufend darauf hin zu prüfen, ob sie 

Beschädigungen aufweisen und somit den Sicherheitsanforderungen nicht mehr entsprechen und 
ausgetauscht werden müssen. Diese Prüfung ist von jeder Nutzerin und jedem Nutzer durchzufüh-
ren. 

 
• Der Umgang mit heißen Flüssigkeiten darf nur außerhalb der Reichweite von Kindern stattfinden. 

 
 

Sonstiges 
 
Räum- und Streudienst im Winter 
 
Gerade im Winter führen Glatteis, Schnee und Matsch häufig zu Unfällen innerhalb des Geländes 
kirchlicher Einrichtungen. Stürze haben nicht selten Arm- oder Beinbrüche zur Folge. Die Firma „Löffler – 
Büro für Arbeitssicherheit GmbH“ hat daher einen Sonderdruck für die kirchlichen Versicherungsnehmer 
herausgegeben. Dieser soll den Kirchengemeinden Hilfestellung bei der Bewältigung der vorgeschriebe-
nen „Räum- und Streupflicht“ geben und aufzeigen, wie die im kirchlichen Verantwortungsbereich 
gelegenen Wege im Winter rechtzeitig und ausreichend geräumt und bei auftretender Glätte mit 
geeigneten Mitteln bestreut werden können. Den Sonderdruck haben wir Ihnen als Anlage beigefügt. 
 
 
Sicherer Umgang mit Kerzen  
 
Das Büro für Arbeitssicherheit (Büro Löffler) möchte besonders in der Advents- und Weihnachtszeit alle 
Kindergärten über den sicheren Umgang mit Kerzen informieren bzw. auf mögliche Gefahrenquellen 
hinweisen. Wir haben Ihnen dazu zwei Informationsschreiben als Anlage zu dieser Kindergarten-Info 
beigefügt. Bitte beachten Sie die Hinweise in Ihrer täglichen Arbeit und tragen Sie dazu bei, dass mit 
Kerzen sorgsam umgegangen wird. 
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Weihnachtsgruß 
 
 

 
 

Wenn einer dem anderen Liebe schenkt, 
wenn die Not des Unglücklichen gemildert wird, 

wenn Herzen zufrieden und glücklich sind, 
steigt Gott herab vom Himmel 

und bringt das Licht: 
Dann ist Weihnachten. 

 
(Weihnachtslied aus Haiti) 

 
 
Mit diesen Worten verbinden wir unseren Dank für die gute und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit und wünschen Ihnen und Ihren Familien sowie allen  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine besinnliche Adventszeit, ein  

gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start ins Jahr 2019  
mit „zufriedenen und glücklichen Herzen“! 

 
 
 
 
 
 

 
Verteiler: 
Kindergartenleitungen  
Kindergartenbeauftragte / Kindergartengeschäftsführer(innen) 
Kirchengemeinden 
 

 

Anlagen: 
Räum- und Streudienst im Winter 
Umgang mit Kerzen 

 









 

Weihnachtszeit im KindergartenWeihnachtszeit im KindergartenWeihnachtszeit im KindergartenWeihnachtszeit im Kindergarten    

Der Umgang mit Kerzen will gelernt seinDer Umgang mit Kerzen will gelernt seinDer Umgang mit Kerzen will gelernt seinDer Umgang mit Kerzen will gelernt sein    

Kerzen gehören in der Weihnachts- und Adventszeit nun einfach mal dazu.  

Zum Beispiel in Adventskränzen sorgen sie für Atmosphäre und für eine festliche 

Stimmung. Die kann aber ganz schnell kippen, wenn aus der  kleinen Kerze ein 

gefährlicher Brand wird. Und das passiert allein in der Weihnachtszeit in Deutschland 

fast 20.000 mal.  

Neugier und Freude an der brennenden Kerze stehen den Gefahren im Umgang mit 

offenem Feuer entgegen. Eine gute Gelegenheit mit Kindern die Grundregeln zum 

sicheren Umgang zu erarbeiten, ist das Anzünden der Kerzen.  

Dabei sollen Kinder:Dabei sollen Kinder:Dabei sollen Kinder:Dabei sollen Kinder: 

• Regeln für den richtigen Umgang mit Feuer und Kerzen erlernen und diese 

konsequent einhalten, 

• lernen, Kerzen selbst anzuzünden 

• wissen, dass Kerzen trotzdem nur in Anwesenheit Erwachsener angezündet 

werden dürfen, 

• lernen, dass brennende Kerzen Aufmerksamkeit verlangen. 

Außerdem ist es wichtig, dass den Kindern die nötigen Sicherheitsmaßnahmen 

anschaulich Schritt für Schritt vermittelt werden.  

Der folgende  Fragenkatalog kann helfen, die wichtigsten Gefahrenquellen zu 

vermeiden und richtig vorbereitet zu sein: 

• Kerzen nie Kerzen nie Kerzen nie Kerzen nie unbeaufsichtigt brennen lassen!unbeaufsichtigt brennen lassen!unbeaufsichtigt brennen lassen!unbeaufsichtigt brennen lassen! 

• Stehen die Kerzen standsicher? 

Wegen Kippgefahr keine hohen Kerzen oder instabilen Kerzenständer 

benutzen. Die Kerzen müssen auf nicht brennbaren oder feuerfesten 

Unterlagen stehen. Verwendbar sind z.B. flache Teller oder Tonuntersetzer. 

• Kann nichts in der Umgebung der Kerzen Feuer fangen? 

Es darf kein brennbares Material (Vorhänge, Dekoration, Servietten, trockene 

Zweige) in direkter Nähe sein. 

• Kann nichts am Kind schnell Feuer fangen? 

Bevor Kinder Streichhölzer anzünden, ist darauf zu achten, dass sie keine 

weite, flatternde, schnell entflammbare  Kleidung tragen und lange Haare  

•  



 

 

• zurückgebunden sind. Das Streichholz muss zum Anreiben richtig angefasst 

werden. 

• Haben Sie Vorkehrungen zum Löschen getroffen? 

Wenn Kerzen im Gruppenraum brennen, sollte ein Eimer mit Wasser oder 

eine gefüllte Gartengießkanne griffbereit stehen. Feuerlöscher sind in jeder 

Einrichtung vorhanden . 

Wenn es dann ans Löschen der Kerze geht, ist Vorsicht geboten. Das Ausblasen der 

Kerzen ist zwar die übliche Methode, aber der Docht kann nachglimmen und das 

flüssige Wachs verspritzen. Deshalb ist es empfehlenswert, die Kerze mit speziellen 

Kerzenlöschern zu ersticken.  

Was tun, wenn sich ein Kind trotz aller Vorsicht Was tun, wenn sich ein Kind trotz aller Vorsicht Was tun, wenn sich ein Kind trotz aller Vorsicht Was tun, wenn sich ein Kind trotz aller Vorsicht 

verbrennt? verbrennt? verbrennt? verbrennt?     

Schon vorher mit den Regeln zur Ersten Hilfe bei Verbrennungen vertraut machen.  

Wichtig ist vor allem: Verbrennungen sofort mit kaltem Wasser kühlen!  

Ein Wort noch zu elektrischen LichterkettenEin Wort noch zu elektrischen LichterkettenEin Wort noch zu elektrischen LichterkettenEin Wort noch zu elektrischen Lichterketten    

Achten Sie beim Kauf unbedingt auf das GS-Zeichen auf der Verpackung. Fehlt dies, 

sollten Sie Abstand davon nehmen - diese Lichterketten sind nicht geprüft und es 

kann unter Umständen zu Problemen führen. Es wäre doch schade, wenn statt dem 

Weihnachtsmann die freiwillige Feuerwehr durch den Kamin rutscht. 

 

 


